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A. Problemaufriss 

A. Problemaufriss 
Die in einem Rechtsstaat verfolgte Herrschaft des Rechts bedeutet Bindung an 
das und Steuerung durch das Gesetz. Eine Herrschaft des Rechts ist aber nur 
solange und soweit möglich, wie das Gesetz eine allgemeine Norm ist, die auf 
die gesellschaftliche Wirklichkeit gerecht und gleich eingeht.1 Die gesell-
schaftlichen Verhältnisse ändern sich jedoch fortlaufend. Da eine Verpflich-
tung des Staates besteht, die Herrschaft des Rechts um- und durchzusetzen2, 
muss der Gesetzgeber immer wieder auf diese sich ändernden gesellschaftli-
chen Verhältnisse reagieren. Ein wichtiges Element moderner Rechtsordnun-
gen ist daher Anpassungsfähigkeit und Flexibilität. Nur auf diese Weise kann 
das Recht, definiert als die Summe der geltenden Rechtsnormen3, ein Teil der 
Gesellschaft bleiben. Die gesellschaftlichen Verhältnisse ändern sich aber 
immer schneller.4 Damit wird auch eine Neugestaltung des Rechts in immer 
kürzeren Abständen nötig.5 Genauso wie die Innovationsfähigkeit einer Ge-
sellschaft maßgeblich ist für ihr Überleben, muss auch das Recht als wesentli-
cher Teil der Gesellschaft6 Innovationspotential zeigen und sich anpassen 
lassen.7 Dieser Befund schlägt sich auch im deutschen Grundgesetz nieder. 
Seit 1949 wurde dieses 58-mal geändert um immer wieder den gesellschaftli-
chen Veränderungen und Anforderungen gerecht zu werden.8 Dies zeigt, dass 
nicht einmal der Grundstein des deutschen Rechts frei von Anpassungserfor-
dernissen ist.  

Gleichzeitig drängt sich damit aber die Frage auf, woher die Quellen für 
die Veränderungen des Rechts, für seine Innovation stammen. In der hier ge-

                                                 
1 Hoffmann-Riem, in: Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann, Innovation und Flexibilität des 

Verwaltungshandelns, S. 14. 
2 Gusy, in: Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann/Voßkuhle, Grundlagen des Verwaltungs-

rechts, Bd. II, § 23 Rn. 18. 
3 Henke, S. 17; Rüthers/Fischer, S. 36, Rn. 53. 
4 s. hierzu auch Hill, in: Hill/Schliesky, Bd. I, S. 350. 
5 Henke, S. 166; Hoffmann-Riem, in: Schulte, S. 3; Luhmann, S. 94. 
6 Henke, S. 17; Luhmann, S. 17. 
7 Schmidt, in: Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann, Innovation und Flexibilität des Verwal-

tungshandelns, S. 68. 
8 Brüning, in: Hill/Schliesky, Bd. II, S. 85. 
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wählten Betrachtung interessieren dabei vor allem die Neuerungen im Bereich 
des Öffentlichen Rechts.  

In Deutschland erhielt die Innovation im Öffentlichen Recht einen ihrer 
wichtigsten Impulse durch das Grundgesetz.9 Ausgehend von Leitentschei-
dungen des Bundesverfassungsgerichts, in denen ein neues Verständnis der 
Grundrechte als Schutzrechte eingeführt wurde, hat sich das Recht weiterent-
wickelt. So kann der Staat seiner Pflicht zur Gefahrenabwehr und Risikovor-
sorge nur Genüge tun, wenn die gesetzlichen Schutzbestimmungen laufend an 
die sich stellenden Gefahren angepasst werden.10 Hierdurch hat das Bundes-
verfassungsgericht eine Aufforderung an den Gesetzgeber zur stetigen Anpas-
sung und Erneuerung des Rechts an veränderte Rahmenbedingungen aus dem 
nationalen Recht heraus formuliert.11 

Ideen und Impulse zu Neuerungen stammen aber nicht nur aus dem natio-
nalen Bereich. Vielmehr stammen die maßgeblichen Impulse für rechtliche 
Innovationen heute immer stärker aus europäischen und internationalen 
Rechtsquellen.12 Die globalen Auswirkungen vieler Probleme, vor allem jene 
der fortschreitenden Umweltverschmutzung, verwehren oft ein Vorgehen al-
lein auf nationaler Ebene.13 Besonders deutlich wurde dies an Katastrophen 
wie der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl 1986 oder dem Sevesounglück 
1976. Eine wirksame Problemlösung kann in solchen Fällen häufig nur durch 
internationale staatliche Zusammenarbeit erreicht werden.14 Die Katastrophen 
führen dabei oft auch zu neuen gesetzlichen Regelwerken, die ähnliche Kata-
strophen in Zukunft verhindern sollen. Folge des Sevesounglücks war bei-
spielsweise die Richtlinie 96/82/EG (sog. Seveso-II-Richtlinie)15, die Rege-
lungen zur Verhinderung schwerer Betriebsunfälle mit gefährlichen Stoffen 
und zur Begrenzung der Unfallfolgen enthält. Dies zeigt, dass äußere Impulse 
zu einer Erneuerung des Rechts führen können.  

Gerade bei global auftretenden Problemen kommen diese Impulse zur Er-
neuerung, zur Innovation des nationalen Rechts in der Regel aus dem interna-
tionalen Recht.16 Folglich gewinnt die internationale Perspektive des Rechts 
immer mehr an Bedeutung.17 Die unter dem Stichwort der „Globalisierung“ 
zusammengefassten wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Beziehungen 

                                                 
9 Schmidt-Aßmann, in: Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann/Voßkuhle, Grundlagen des 

Verwaltungsrechts, Bd. I, § 5 Rn. 1. 
10 BVerfGE 49, 89 (139) – Kalkar I; 53, 30 (58 f.) –Mühlheim-Kärlich. 
11 Schmidt-Preuß, in: Pitschas/Shigeo, S. 400. 
12 Hoffmann-Riem, AöR 131 (2006), 255 (264 f.); Scherzberg, S. 207 f. 
13 Ehlers, in: Erichsen/Ehlers, § 4 Rn. 1; Schmidt-Aßmann, in: FS Schmidt, S. 149. 
14 König/Siedentopf, Öffentliche Verwaltung, S. 712; Epiney/Scheyli, Strukturprinzipien, 

S. 19; Schmidt-Aßmann, in: FS Schmidt, S. 149. 
15 Richtlinie 96/82/EG des Rates zur Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen 

mit gefährlichen Stoffen, v. 9. Dezember 1996, ABl. 1996 Nr. L 10, S. 13. 
16 Durner, in: Möllers/Voßkuhle/Walter, S. 133; Wahl, Internationalisierung, S. 423. 
17 Biaggini, VVDStRL 67 (2008), 413 (414). 
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der Staaten untereinander haben zu grundlegenden Veränderungen der Gesell-
schaft geführt. Die Zahl internationaler Verträge und der mit ihnen den Staa-
ten auferlegten Verpflichtungen steigt immer weiter an. Dies stellt die natio-
nalen Rechtssysteme vor neue Herausforderungen. Sie müssen die von außen 
kommenden Rechtseinflüsse möglichst schonend und kohärent in nationales 
Recht umsetzen. Es müssen Mittel und Wege gefunden werden, eine in sich 
stimmige und die nationale Rechtsordnung nicht zu sehr störende Umsetzung 
zu erreichen. Die verschiedenen Rechtsvorstellungen müssen zu einem ver-
fassungsgemäßen Ausgleich gebracht werden. Diese Aufgabe kommt vor-
nehmlich dem Verwaltungsrecht zu. Dieses formt erst das komplexe verfas-
sungsrechtliche Geflecht aus Gemeinwohlinteressen, staatlichen Schutzpflich-
ten und grundrechtlicher Freiheitssicherung für den behördlichen Vollzug 
aus.18 Die in vielen Bereichen zu beobachtende Internationalisierung erstreckt 
sich damit gerade auch auf das Verwaltungsrecht.19 Die Neuerungen müssen 
dabei nicht nur den konkret umzusetzenden Teilbereich betreffen. Vielmehr 
können sie auf die gesamte Rechtsordnung übergreifen und zu innovativen 
Regelungsstrukturen führen (sog. „spill over“-Effekte). 

Nationale Verwaltungen sehen sich heute in zunehmendem Maße einem 
rechtlichen Mehrebenensystem gegenüber, in dem internationale, europäische 
und nationale Rechtsquellen miteinander verwoben sind.20 Das Verwaltungs-
recht wird immer weiter entterritorialisiert.21 Der noch Anfang des 
20. Jahrhunderts geltende Anspruch, wonach sich das Verwaltungsrecht auf 
das Territorium des Nationalstaates bezieht, kann heute angesichts der Euro-
päisierung und Internationalisierung nicht mehr uneingeschränkt Geltung be-
anspruchen.22 Das auf dem Staatsgebiet der Bundesrepublik geltende Verwal-
tungsrecht lässt sich in weiten Teilen nicht mehr als „deutsches“ Verwal-
tungsrecht bezeichnen.  

Ein „Deutsches Verwaltungsrecht“ wie es noch Otto Mayer23 beschrieb, 
existiert nicht mehr.24 Längst statuieren Völker- und Europarecht den Rahmen 
der Verfassungs- und Verwaltungsordnungen. Gleichzeitig ist damit auch der 
Einzelne nicht mehr allein an die Garantien der Rechtsordnung seines eigenen 
Staates gebunden. Die interstaatlichen Verflechtungen bewirken vielmehr, 

                                                 
18 Schmidt, in: Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann, Innovation und Flexibilität des Verwal-

tungshandelns, S. 71. 
19 Ohler, DVBl. 2003, 1083 (1083). 
20 Schmidt-Aßmann, in: Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann/Voßkuhle, Grundlagen des 

Verwaltungsrechts, Bd. I, § 5 Rn. 3; Vesting, VVDStRL 63 (2003), 41 (59); Wahl, Internatio-
nalisierung, S. 54; s. hierzu ausführlich Knauff, S. 7. 

21 Ruffert, in: Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann/Voßkuhle, Grundlagen des Verwaltungs-
rechts, Bd. I, § 17 Rn. 12 ff.; Scherzberg, S. 207 f. 

22 König/Siedentopf, Öffentliche Verwaltung, S. 712. 
23 Mayer, Otto, Deutsches Verwaltungsrecht. 
24 Schwarze, European Public Law 4 (1998), 191 (209); Vesting, VVDStRL 63 (2003), 

41 (52). 
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dass er sich an internationale Gerichte wenden kann, um dort europa- und 
völkerrechtlich garantierte Rechte mit Wirkung auch in den nationalen 
Rechtsordnungen einzufordern.25 Verwaltungs- und Verfassungsrecht lassen 
sich folglich nicht mehr allein aus der nationalen Perspektive heraus beschrei-
ben, sondern bedürfen der Zusammenschau der verschiedenen Rechtsetzungs-
ebenen, welche die zunehmende Europäisierung und Internationalisierung mit 
sich bringen.26 Gleichwohl wurde den international determinierten Einflüssen 
auf das deutsche Verwaltungsrecht bislang wenig Aufmerksamkeit ge-
schenkt27 und dies, obwohl es Ansätze zu einer Internationalisierung des 
Verwaltungsrechts spätestens seit dem 19. Jahrhundert gibt.28  

An diesem Punkt will die geplante Untersuchung ansetzen. Am Beispiel 
der Aarhus-Konvention29 soll ein Beitrag zur Analyse des Phänomens der 
Internationalisierung des Verwaltungsrechts und der hiervon ausgehenden 
Innovationsimpulse für ausgewählte nationale Rechtsordnungen sowie für das 
Recht der Europäischen Union geleistet werden. Es soll untersucht werden, ob 
das Verwaltungsrecht der verschiedenen Staaten bereits vor Unterzeichnung 
dieses völkerrechtlichen Vertrags den Vorgaben der Aarhus-Konvention ent-
sprechende Gewährleistungen enthielt oder ob diese Vorgaben für sie neuarti-
ge Gewährleistungen darstellen. Sollte letzteres der Fall sein, stellt sich auch 
die Frage, ob die Staaten die Chance auf eine Innovation im Bereich des nati-
onalen Verwaltungsrechts genutzt haben.  

Mit Hilfe des Beispiels der Aarhus-Konvention sollen dabei auch die gene-
rellen Einflusswege, die nationale und internationale Regelungsstrukturen auf 
das jeweils andere Rechtsregime nehmen, dargestellt werden. Daran soll un-
tersucht werden, ob so etwas wie ein „Kreislaufmodell des Rechts“ entwickelt 
werden kann. Die Frage ist also, wie sich die Rechtsordnungen der verschie-
denen rechtlichen Ebenen gegenseitig beeinflussen. Ist diese Beeinflussung 
einseitig oder mit einem stetigen Kreislauf zu vergleichen. 
  

                                                 
25 Kokott, VVDStRL 62 (2003), 7 (35 f.). 
26 Appel, S. 25. 
27 So sind die Publikationen zum Thema der Internationalisierung des Verwaltungsrechts 

vergleichsweise rar; bearbeitet wurde dieses Thema beispielsweise von Biaggini, 
VVDStRL 67 (2008), 413 ff.; Classen, VVDStRL 67 (2008), 365 ff.; Kahl, Die Verwal-
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5 B. Referenzgebiet Umweltrecht 

B. Referenzgebiet Umweltrecht 
B. Referenzgebiet Umweltrecht 

In der Kollisionslage zwischen Innovation und Rechtssicherheit ist es Aufga-
be des Staates, für einen gerechten Ausgleich zu sorgen. Dieser Ausgleich 
erfolgt oft über das Verwaltungsrecht.30 Zur Untersuchung der Innovation im 
Recht ist daher das Verwaltungsrecht besonders geeignet.  

Wird gleichzeitig nach einer Innovation durch Internationalisierung ge-
fragt, bietet sich als Referenzgebiet das Umweltrecht an. Dieses wird heute 
vor allem von ausländischen Institutionen gesetzt. Der Grund hierfür liegt in 
den modernen, zumeist globalen Umweltproblemen.31 Diese drängen zu 
grenzüberschreitenden, oft viele Staaten umfassenden Lösungen. Deshalb sind 
Internationalisierung und Europäisierung im Umweltrecht besonders weit 
fortgeschritten.32 Auch das deutsche Umweltrecht ist so schon lange keine 
autonom geschaffene Rechtsordnung mehr. Es ist vielmehr mehrdimensio-
nal.33 In ihm finden sich national, europäisch und international entstandene 
Regelungen. Das Umweltrecht wurde daher zu einem der wichtigsten Gebiete 
für die Frage der Innovation im Recht.34  

Als Paradebeispiel für die Veränderung und damit Innovation des nationa-
len Rechts durch das Völkerrecht diente in der Vergangenheit oft das Über-
einkommen über den Zugang zu Informationen, die Öffentlichkeitsbeteiligung 
an Entscheidungsverfahren und den Zugang zu Gerichten in Umweltangele-
genheiten35, die sog. Aarhus-Konvention.  

Die Veröffentlichungen zu diesem Thema sind vielfältig. Mark Eric Butt 
untersucht in seiner Dissertation, inwieweit durch die Aarhus-Konvention das 
Recht auf Umweltinformationen ausgeweitet wurde. Hierzu analysiert er die 
Regelungen der Aarhus-Konvention bezüglich des Anspruchs auf Umweltin-
formationen. Gleichzeitig beschreibt er die Rechtslage bezüglich der Informa-
tionsrechte vor Inkrafttreten der Aarhus-Konvention in der Europäischen Ge-
meinschaft, verschiedenen europäischen Staaten und den USA. Da die Disser-
tation bereits im Jahr 2001 erschienen ist, konnte sie nicht auf die infolge der 
Aarhus-Konvention in der Europäischen Union unternommenen Rechtset-
zungstätigkeiten und damit eingeführten Innovationen eingehen. Diese erfolg-
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